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Für noch nicht veranlagte Einkommen- und Körperschaftsteueransprüche aus 
dem Jahr 2008, die nach dem 30.09.2009 bescheidmäßig vorgeschrieben 

werden, beginnt mit 01.10.2009 die Anspruchsverzinsung zu laufen.  
 
Ergibt sich aus der bescheidmäßigen Veranlagung 2008 gegenüber den vor-

geschriebenen bzw. geleisteten Vorauszahlungen eine Nachzahlung oder eine 
Gutschrift an Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, so wird diese für den 

Zeitraum 01.10.2009 bis zum Bescheiddatum verzinst (maximal 48 Monate). 
Der variable Zinssatz liegt pro Jahr 2 % über dem Basiszinssatz und beträgt 
derzeit 2,38 % sowohl für Nachforderungs- als auch Gutschriftszinsen. Bis zur 

Bagatellgrenze von € 50,00 werden Anspruchszinsen nicht festgesetzt. 
 

Die Nachforderungszinsen sind ertragsteuerlich nicht abzugsfähig und die 
Gutschriftszinsen nicht steuerpflichtig (EStR Rz 4852). 
 

Der Anfall von Nachforderungszinsen kann vermieden werden, indem 
bis 01.10.2009 eine Anzahlung bis zur Höhe der voraussichtlich 

eintretenden Steuerschuld an das zuständige Finanzamt entrichtet wird. 
 

Bei Unternehmensgruppen iSd § 9 KStG ist diese Anzahlung vom Gruppen-
träger zu leisten, wobei für die Berechnung die steuerlichen Einkommen aller 
Gruppenmitglieder einzubeziehen sind. 
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Für weitere Infos oder Fragen stehen zur Verfügung: 

Unsere Umsatzsteuerspezialisten,  

 
 

• Frau Mag. Daniela Fürnkranz 
Tel.: 01/24 721-307 e-Mail: daniela.fuernkranz@steuer-service.at   

 

• Frau StB. Mag. Michaela Wiesner 
Tel.: 01/24 721-350 e-Mail: michaela.wiesner@steuer-serivce.at  

 
 
• Ihr persönliches Betreuungsteam 

 

 

Alle bisherigen Quick News finden Sie auch auf unserer Website 

http://www.steuer-service.at/ unter der Rubrik "NEWS". 

 

 

 

Für den Inhalt verantwortlich: StB. Mag. Michaela Wiesner  
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